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Soweit in diesen Statuten Begriffe verwendet werden, welche geschlechtsspezi-
fisch formuliert sind, beziehen diese sich stets auf alle natürlichen Personen unab-
hängig von deren Geschlecht. 
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
Art. 1 Name / Sitz 
 
Unter dem Namen  
 
Turnverein Uetendorf 
 
besteht mit Sitz in Uetendorf (BE) ein nach diesen Statuten organisierter Verein im 
Sinne von Art. 60 ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. 
 
Art. 2 Zweck und Neutralität 
 
Der Verein bezweckt  
 

a. die Pflege des Turnens aller Alters- und Fähigkeitsstufen und die Förde-
rung entsprechender Ausbildungs-, Wettkampf- und Spielmöglichkeiten; 

b. die Förderung des Jugendsports; 
c. die Koordination der Aktivitäten seiner Riegen; 
d. die Förderung der Kameradschaft und Geselligkeit unter seinen Mitglie-

dern; 
 
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
 
Art. 3 Zugehörigkeit 
 
Der Verein und seine Riegen sind Mitglied des Turnverbandes Berner Oberland 
(TBO) und damit des Schweizerischen Turnverbandes (STV), des Thunerwestamt-
Turnverbandes und des Bernischen Leichtathletikverbandes.  
 
Der Verein und seine Riegen unterstellen sich den Statuten und Reglementen der 
Organisationen, denen sie angehören. 
 
Versicherung ist Sache der Turnenden. Alle dem STV gemeldeten turnenden Mit-
glieder sind komplementär bei der Sportversicherungskasse (SVK) des STV ver-
sichert. 
 
Art. 4 Ethik-Charta im Sport 
 
Der Verein setzt sich für einen gesunden, respektvollen, fairen und erfolgreichen 
Sport ein und handelt und kommuniziert respektvoll und transparent. 

 
Der Verein anerkennt die aktuelle «Ethik-Charta» des Schweizer Sports und 
macht deren Prinzipien bei seinen Mitgliedern bekannt. 

 
Der Verein unterstellt sich dem Doping-Statut und dem Ethik-Statut von Swiss 
Olympic. Die entsprechenden Bestimmungen sind namentlich für seine Organe, 
Mitglieder, Leiter und Funktionären anwendbar. Mutmassliche Verstösse können 
von Swiss Sport Integrity untersucht und von der Disziplinarkammer des Schwei-
zer Sports beurteilt und sanktioniert werden. Es gelten die entsprechenden Ver-
fahrensbestimmungen. 

 
Der Verein anerkennt zudem die Aufgaben und Kompetenzen der Ethikkommis-
sion des STV gemäss den STV-Statuten bzw. den einschlägigen Reglementen. 
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Art. 5 Datenschutz und -sicherheit 
Der Verein beachtet die jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen im Zusam-
menhang mit dem Datenschutz und der Datensicherheit. 

 
 
II. VEREINSSTRUKTUR 
 
Art. 6 Mutationen von Riegen 
 
Mutationen von Riegen können auf Antrag des Vorstandes oder eines Mitgliedes 
durch die Vereinsversammlung beschlossen werden. Dies beinhalten: 

a. Neugründung 
b. Aufnahme 
c. Auflösung 
d. Austritt 
e. Ausschluss 

 
Für eine Gründung wird eine 2/3 Mehrheit der abgegebenen Ja/Nein-Stimmen 
benötigt. 
 
Art. 7 Riegen 
 
Die Riegen sind direkt dem Vorstand des Turnvereins Uetendorf unterstellt. 
Sie können Reglemente haben, die der Genehmigung der Vereinsversammlung 
unterliegen. Diese dürfen den Statuten und Reglementen des Vereins nicht wi-
dersprechen. Die Riegen können eine eigene Kasse führen. 
 

 
III. MITGLIEDSCHAFT 
 
Art. 8 Erwerb 
 
Natürliche Personen, welche das 15. Altersjahr vollendet haben, können auf Ge-
such hin als Mitglieder an der Vereinsversammlung aufgenommen werden. Mit der 
Aufnahme anerkennt jedes Mitglied die vorliegenden Statuten, die Beschlüsse der 
Vereinsversammlung und des Vorstandes. 
 
Der Eintritt kann jederzeit erfolgen. Stimm- und wahlberechtigt ist das eintretende 
Mitglied erst nach Aufnahme in den Verein durch die Vereinsversammlung. 
 
Art. 9 Austritt 
 
Der Austritt eines Vereinsmitgliedes kann unter Beachtung einer Kündigungsfrist 
von 30 Tagen schriftlich auf das Ende eines Kalenderjahres erfolgen.  
 
Art. 10  Ausschliessung 
 
Mitglieder, die Statuten und Reglemente des Vereins verletzen, die Vereinsinte-
ressen schädigen oder dem Verein einen Schaden zufügen, können durch Be-
schluss der Vereinsversammlung vom Verein ausgeschlossen werden. Die be-
treffenden Mitglieder sind über den Ausschluss schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
Wer seinen Mitgliederbeitrag nicht bezahlt, wird vom Verein ausgeschlossen. 
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Art. 11 Anspruch auf das Vereinsvermögen 
 
Jeder persönliche Anspruch der Vereinsmitglieder auf das Vereinsvermögen ist 
ausgeschlossen.  
 
Art. 12 Mitgliederkategorien 
 
Der Verein und seine Riegen umfasst die folgenden Mitgliederkategorien: 
 

a. Aktivmitglieder 
Turnende natürliche Personen, welche durch die Vereinsversammlung als 
Vereinsmitglieder gemäss Art. 8 hiervor aufgenommen worden sind. 
 

b. Freimitglieder 
Als Freimitglieder können durch die Vereinsversammlung auf Antrag des 
Vorstandes Mitglieder oder Personen ernannt werden, welche sich um den 
Verein verdient gemacht haben. 
 

c. Ehrenmitglieder 
Als Ehrenmitglied kann ernannt werden, wer sich besondere Verdienste 
und Anerkennung im Dienste des Turnvereins Uetendorf erworben hat. Die 
Ernennung erfolgt auf Vorschlag des Vorstandes durch die Vereinsver-
sammlung.  

 

Die Vereinsversammlung kann auf Antrag einen Ehrenpräsidenten des 
Vereins ernennen. 

 
d. Gönner 

Gönner kann werden, wer sich für die Sache des Turnens interessiert und 
den Verein finanziell unterstützt. Die Gönnerschaft entsteht mit der Bezah-
lung des entsprechenden Beitrages. 
 

Der Übertritt in eine andere Mitgliederkategorie kann jederzeit erfolgen. 
 
 
IV. FINANZIELLE MITTEL 
 
Art. 13 Mitgliederbeitrag 
 
Die Vereinsversammlung setzt an der ordentlichen Vereinsversammlung die Jah-
resbeiträge für die Mitgliederkategorien fest. 
Jedes Vereinsmitglied ist zur Zahlung des jährlichen Mitgliederbeitrages seiner 
Mitgliederkategorie verpflichtet. 
 
Die Mitgliederbeiträge sind in einem Anhang zu diesen Statuten festzuhalten. Die-
ser Anhang gilt als integrierter Bestandteil der Statuten. 
 
Austretende oder ausgeschlossene Vereinsmitglieder schulden ihren Mitglieder-
beitrag bis zum Ende des laufenden Vereinsjahres. 
 
Art. 14 Weitere Mittel 
 
Weitere Mittel des Vereins werden aus Veranstaltungen, durch private und öffent-
liche Beiträge und freiwilligen Zuwendungen jeder Art beschafft. 
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Art. 15 Haftung 
 
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet einzig das Vereinsvermögen. Jede 
persönliche Haftung der Mitglieder für die Verbindlichkeiten des Vereins ist ausge-
schlossen; für Personen, welche für den Verein handeln, bleibt Art. 55 Abs. 3 ZGB 
vorbehalten. 
 
 
V. ORGANISATION 
 
a. Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 16 Organe 
 
Die Organe des Vereins sind  
 

a. die Vereinsversammlung; 
b. der Vorstand; 
c. die Kontrollstelle; 
d. Turnstand; 

 

b.  Vereinsversammlung 
 
Art. 17 Einberufung, Anträge 
 
Die ordentliche Vereinsversammlung wird vom Vorstand jährlich einberufen, in der 
Regel innerhalb der ersten drei Monate des Jahres. 
 
Der Vorstand oder ein Fünftel der Vereinsmitglieder können die Einberufung einer 
ausserordentlichen Vereinsversammlung verlangen, welche innerhalb von zwei 
Monaten nach Einreichung des Begehrens stattzufinden hat.  
 
Die Einberufung der Vereinsversammlung erfolgt schriftlich bzw. per E-Mail. Spä-
testens 14 Tage vor dem Versammlungstag ist die Traktandenliste bekanntzuge-
ben. 
 
Jedes stimmberechtigte Vereinsmitglied hat das Recht, zu Handen der nächsten 
Vereinsversammlung Anträge zu stellen. Derartige Anträge sind in die Traktanden-
liste aufzunehmen, sofern sie dem Vorstand mindestens 30 Tage vor der Vereins-
versammlung schriftlich bzw. per E-Mail eingereicht wurden.  
 
Aus wichtigen Gründen kann der Vorstand auf die Durchführung der Vereinsver-
sammlung mit physischer Anwesenheit der beteiligten Personen verzichten. Statt-
dessen kann er eine virtuelle Vereinsversammlung mit elektronischen Hilfsmitteln 
durchführen, oder eine Abstimmung oder Wahl auf schriftlichem oder elektroni-
schem Weg durchführen. Es gelten die Termine sowie das Stimm- und Wahlver-
fahren für die physische Vereinsversammlung analog. 
 
Art. 18 Vorsitz 
 
Vorsitzender in der Vereinsversammlung ist der Präsident und bei dessen Verhin-
derung ein anderes Mitglied des Vorstandes.  
 
Der Vorsitzende ernennt die Stimmenzähler. 
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Es ist ein Protokoll über die von der Vereinsversammlung gefassten Beschlüsse 
und Wahlen zu führen. 
Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmitglied zu un-
terzeichnen. 
 
Art. 19 Beschlussfähigkeit  
 
Jede statutengemäss einberufene Vereinsversammlung ist, unabhängig von der 
Zahl der anwesenden Mitglieder, beschlussfähig.  
 
Art. 20 Traktanden 
 
Beschlüsse können einzig über die auf der Traktandenliste aufgeführten Geschäfte 
gefasst werden. 
 
Art. 21 Stimmrecht 
 
Sämtliche Aktiv-, Frei- und Ehrenmitglieder sind an der Vereinsversammlung 
stimmberechtigt. Eine Stellvertretung ist ausgeschlossen.  
 
Art. 22 Beschlussfassung 
 
Die Vereinsversammlung fasst ihre Beschlüsse mit dem relativen Mehr.  
 
Der Präsident stimmt mit. Bei Stimmengleichheit entscheidet bei Beschlüssen der 
Präsident mit einer zweiten Stimme, bei Wahlen das Los.  
 
Für die Auflösung des Vereins oder für eine Fusion bedarf es einer Stimmenmehr-
heit von 3/4 der abgegebenen Ja/Nein-Stimmen.  
Statutenrevisionen bedürfen einer 2/3-Mehrheit der abgegebenen Ja/Nein-Stim-
men. 
 
Bei Wahlen ist im 1. Wahlgang das absolute, im 2. Wahlgang das relative 
Mehr der abgegebenen Ja/Nein-Stimmen erforderlich. 
 
Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht eine geheime Stimmab-
gabe durch 1/3 der abgegebenen Ja/Nein-Stimmen beschlossen wird.  
 
Mitglieder haben bei Beschlüssen, welche sie selbst betreffen, kein Stimmrecht. 
 
Art. 23 Befugnisse 
 
Der Vereinsversammlung stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu: 
 

a. Genehmigung des Protokolls der letzten Vereinsversammlung; 
b. Mutationen Mitglieder; 
c. Abnahme des Jahresberichtes;  
d. Abnahme der Jahresrechnung, des Voranschlages, der Entlastung der Mit-

glieder des Vorstandes und der Kontrollstelle; 
e. Wahl der Vorstandsmitglieder, Wahl des Präsidenten, Wahl der Kontroll-

stelle; 
f. Mutationen in den Nebenämtern; 
g. Abberufung von Mitgliedern des Vorstandes und der Kontrollstelle; 
h. Ernennung von Freimitgliedern, Ehrenmitgliedern und des Ehrenpräsiden-

ten 
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i. Genehmigung der Vereinsstatuten; 
j. Beschlussfassung über Reglemente, Anhänge und das Jahresprogramm; 
k. Festsetzung der Jahresbeiträge der Mitgliederkategorien; 
l. Beschlussfassung über Mutationen von Riegen; 
m. Beschlussfassung über Fusion und die Auflösung des Vereins, sowie die 

Liquidation des Vereinsvermögens; 
n. Beschlussfassung über alle Gegenstände der Traktandenliste; 

 
 

c. Vorstand 
 
Art. 24 Zusammensetzung 
 
Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern, davon einem Präsidenten. 
Der Vorstand kann durch die Vereinsversammlung je nach Bedürfnis erweitert  
oder reduziert werden. Alle Vorstandsmitglieder werden durch die Vereinsver-
sammlung gewählt. 
 
Art. 25 Amtsdauer 
 
Die Vorstandsmitglieder werden auf zwei Jahre gewählt und sind wiederwählbar.  
 
Vorstandsmitglieder haben bis spätestens 3 Monate vor der Vereinsversammlung 
den Rücktritt vom Amt schriftlich einzureichen. 
 
Art. 26 Einberufung 
 
Der Vorstand versammelt sich, wenn es der Präsident oder die Mehrheit der Vor-
standsmitglieder als notwendig erachten.  
 
Art. 27 Beschlussfassung 
 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte oder mindestens 3 seiner Mitglie-
der anwesend sind.  
Er fasst seine Beschlüsse und nimmt seine Wahlen mit der Mehrheit der Stimmen 
der anwesenden Vorstandsmitglieder vor. Der Präsident stimmt mit, im Falle der 
Stimmengleichheit gibt der Präsident den Stichentscheid. Alle Beschlüsse sind zu 
protokollieren. 
 
Beschlüsse über einen gestellten Antrag können ebenfalls auf dem Korrespon-
denzweg gefasst werden, sofern nicht ein Vorstandsmitglied mündliche Beratung 
verlangt. Ein Beschluss ist angenommen, sofern ihm die Mehrheit aller Vorstands-
mitglieder zustimmt. Die Beschlüsse sind zu protokollieren. 
 
Art. 28 Traktanden 
 
Beschlüsse zu Geschäften ausserhalb der Traktandenliste erfordern die Zustim-
mung aller Vorstandsmitglieder. 
 
Art. 29 Befugnisse 
 
Der Vorstand beschliesst über alle Angelegenheiten, die nicht einem anderen Or-
gan übertragen sind, insbesondere zeichnet er zuständig für die 
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a. Führung des Vereins unter Vorbehalt der Befugnisse der Vereinsversamm-
lung; 

b. Ausführung der Beschlüsse der Vereinsversammlung; 
c. Vertretung des Vereins gegenüber Dritten;  
d. Für den Verein sind zwei Vorstandsmitglieder mit Kollektivunterschrift 

zeichnungsberechtigt. 
Für Kasse, Postkonto und Bankkontokorrent ist ein Vorstandsmitglied mit 
Einzelunterschrift zeichnungsberechtigt. 

e. Einberufung der Vereinsversammlung; 
f. Planung und Durchführung von Vereinstätigkeiten; 
g. Ausarbeitung von Reglementen und Pflichtenheften; 
h. Beschlussfassung über die Anhebung von Prozessen, Klagerückzug      

oder Klageunterziehung, Abschluss von Verträgen; 
i. Ernennung der Mitglieder von Kommissionen, welche durch den Vorstand 

bestellt werden; 
 
 

d. Kontrollstelle 
 
Art. 30 Zusammensetzung, Aufgaben 
 
Die Kontrollstelle besteht aus zwei Rechnungsrevisoren, welche alle zwei Jahre 
gewählt werden. Sie sind wiederwählbar und müssen nicht Mitglieder des Vereins 
sein. 
 
Die Rechnungsrevisoren prüfen die Rechnungsführung des Vereins und erstatten 
jährlich zu Handen der Vereinsversammlung schriftlich Bericht. Sie sind berechtigt, 
jederzeit in sämtliche Buchhaltungsunterlagen und Geschäftsbücher sowie in alle 
sonstigen Vereinsakten Einsicht zu nehmen. 
 
 

e. Turnstand 
 
Art. 31 Einberufung, Aufgaben 
 
Der Vorstand oder 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder können die Einberufung 
eines Turnstandes, welcher innerhalb von zwei Monaten seit Einreichung des Be-
gehrens stattzufinden hat, verlangen. 
Der Turnstand ist zwei Wochen im Voraus, den turnenden Aktiv-, Frei- und Eh-
renmitgliedern, anzukündigen. Die Ankündigung erfolgt schriftlich.    
Jeder ordentlich einberufene Turnstand ist beschlussfähig. 
Dringend zu fassende Beschlüsse über rein turnerische Fragen, sowie die Beteili-
gung an Anlässen können dem Turnstand zur Entscheidung vorgelegt werden. 
 
 
VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
Art. 32 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr des Vereins entspricht dem Kalenderjahr. 
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Art. 33 Auflösung, Fusion 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur von einer ausschliesslich hierfür einberufenen 
Vereinsversammlung beschlossen werden. Zur Beschlussfassung bedarf es einer 
Stimmenmehrheit gemäss Art. 22.  
 
Im Falle einer Fusion mit einer Institution, welche ähnliche oder gleiche Zwecke 
verfolgt, entscheidet die Vereinsversammlung über das Vorgehen auf Antrag des 
Vorstandes. 
 
Art. 34 Liquidation im Falle der Auflösung des Vereins 
 
Der Vorstand führt die Liquidation durch und erstellt einen Bericht und die Schluss-
abrechnung zu Handen der Vereinsversammlung.  
 
Die Vereinsversammlung entscheidet über die Verwendung eines allfälligen Akti-
ven Überschusses.  
 
Art. 35 Inkrafttreten 
 
Die vorliegenden Statuten ersetzen diejenigen vom 16. Januar 2015. Diese Statu-
ten sind an der ordentlichen Vereinsversammlung vom 20. Januar 2023 genehmigt 
und unverzüglich in Kraft gesetzt worden. 
 

* * * * * 
 
Uetendorf, 20. Januar 2023 
 
 
Turnverein Uetendorf 
 
Präsident a.i.: Sekretärin: 
 
 
 
………………………..…… ………………..…….. 

Reto Mühlemann Olivia Iseli 
  
 
GENEHMIGUNG 
 

Den vorstehenden Statuten des Turnvereins Uetendorf vom 20. Januar 2023 wird 
durch Beschluss des Vorstandes des Turnverbandes Berner Oberland (TBO) ge-
stützt auf Art. 30 der Statuten TBO die Genehmigung erteilt. 
 
Thun, ……………………….  
 
 
Namens des Vorstandes 
 
Präsident: Abteilungschef Finanzen: 
 
 
………………..……… ………………………..…… 

Oskar Marggi Roger Hunziker 


